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I. Grundlagen der Gesellschaft

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleitet die SRH Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen.
Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Was uns
bei der SRH seit über 50 Jahren antreibt, sind unsere gemeinsamen Werte. Sie leiten unser Handeln und machen unsere besondere
Unternehmenskultur aus.

Wir reinvestieren unsere Gewinne in die Zukunftsmärkte Bildung und Gesundheit, um unsere Angebote immer weiter zu verbessern, Innovationen
zu fördern und für noch mehr Menschen neue Lebenschancen zu eröffnen.

Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemeinnützige GmbH (kurz „EBS“ oder „EBS Universität“) ist eine private, staatlich anerkannte
Universität mit Sitz in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Gesellschaft hat sich der Förderung von Wissenschaft, Forschung und
Bildung verschrieben und verfolgt damit gemeinnützige Zwecke. Das Bildungsangebot aus Bachelor-, Jura- und Masterprogrammen, Promotion
sowie Management-Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft richtet sich an in- und ausländische Studierende sowie
Fortbildungsinteressierte.

Seit Juli 2016 ist die EBS Universität Teil des gemeinnützigen Stiftungsunternehmens SRH mit Sitz in Heidelberg. Gemeinsames Ziel ist es, die
EBS Universität als exzellente Bildungseinrichtung zu stärken und sie auf der Basis von freier Forschung und Lehre strategisch weiterzuentwickeln.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach Übernahme der mehrheitlichen Anteile der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH durch die SRH Higher Education GmbH in
Heidelberg, einer 100%-prozentigen Tochtergesellschaft der SRH Holding SdbR (SRH, Stiftung Rehabilitation Heidelberg) in 2016 konnte der
komplexe Integrationsprozess in 2020 weitestgehend abgeschlossen werden. Insbesondere die Prozesse innerhalb der Personal- und
Finanzadministration konnten umfänglich mit den Anforderungen der SRH synchronisiert werden. Die Integration der EBS IT in die Konzern-IT
wird derzeit vollzogen.

In den Bereichen Forschung und Lehre agiert die EBS Universität weiterhin eigenständig und vermittelt ihr EBS-spezifisches Lehr- und
Lernversprechen - Führungskräfte auszubilden, die die Zukunft gestalten. Gleichzeitig füllt die EBS das Leistungs- und Werteversprechen der SRH
mit Leben. Darüber hinaus stärkt die SRH die EBS nicht nur in finanzieller Sicht, sondern auch in der Rolle als verlässlicher und
verantwortungsvoller Partner, Ideenentwickler, Mitdenker und Unterstützer.

Aufgrund des demographischen Wandels nimmt die Zahl der AbiturientInnen in Deutschland kontinuierlich ab, was zu einer anhaltenden
Intensivierung des Wettbewerbs um StudienanfängerInnen zwischen Universitäten/ Hochschulen in öffentlich-rechtlicher und privater Trägerschaft
im deutschen Zielmarkt führt.

Die EBS Business School adressiert auch den internationalen Markt und konkurriert dabei hauptsächlich mit anderen privaten Institutionen wie der
WHU Otto-Beisheim-School of Management und der Frankfurt School of Finance and Management. Beide Institutionen verfügen aktuell über
internationale Akkreditierungen, die die EBS Ende 2016 verloren hat. Die EBS Law School sieht sich neben staatlichen Universitäten, die ihr
Studium weitestgehend kostenfrei anbieten, vor allem mit der Bucerius Law School im Wettbewerb. Die EBS Executive Education als dritte School
der EBS wird als potentieller Wachstumsbereich erschlossen und ausgebaut – nach einer Portfolio-Bereinigung soll nun insbesondere ein Online-
Segment etabliert werden.

1.1 Rankings

Die EBS Universität wurde aufgrund der fehlenden internationalen Akkreditierung mit ihren relevanten Studiengängen weiterhin nicht im QS
Ranking 2021 und dem Financial Times Ranking aufgeführt.

Mit Blick auf das WirtschaftsWoche Ranking 2021 konnte die EBS Universität ihre Positionierungen im Fachbereich BWL halten, womit sie weiterhin
zu den Top 10 Universitäten zählt. Im Fachbereich Jura wurde die EBS Universität für das aktuelle Ranking nicht mehr unter die Top 10
eingeordnet.

In den MBA Rankings des CEO Magazine konnte sich die EBS Universität 2021 wie auch im Vorjahr in der obersten Kategorie behaupten. Sowohl
im Global MBA Ranking als auch im Global Executive MBA Ranking wurde die EBS den Tier 1 Business Schools zugeordnet. Der Executive MBA
konnte allerdings seine Position aus dem letzten Jahr nicht behaupten und ist im aktuellen Ranking auf Platz 42 gelistet.

1.2 Akkreditierung

In 2021 konnte die Erstakkreditierung der EBS Business School durch AACSB um wesentliche Schritte vorangebracht werden. Nach dem
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Einreichen des Initial Self Evaluation Reports (iSER) im September 2020 war der erste Progress Report im Februar 2021 fällig. Obwohl
üblicherweise zwei bis drei Progress Reports gefordert werden, wurde die EBS Business School bereits nach dem ersten Bericht zur Antragstellung
auf Initial Accreditation eingeladen, was einerseits die grundsätzliche Erfüllung der formalen Anforderungen zeigt und andererseits die letzte
Phase (Initial Accreditation Stage) mit dem finalen Self Evaluation Report (SER) und der Vorbereitung auf die Begutachtung vor

Ort (Peer Review Team Visit) einläutet. Der Initial Accreditation Antrag wurde im Juli 2021 gestellt und in der Folge mit der Erstellung des Self-
Evaluation Reports begonnen, der im Mai 2022 eingereicht wurde. Als Datum für den Peer Review Team Visit wurde der 9.-12. Oktober 2022
festgelegt.

In 2021 wurde auch das Verfahren für die institutionelle Re-Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat auf den Weg gebracht. Zur Vorbereitung
des Selbstberichts haben drei Arbeitsgruppen eine Bestandsaufnahme in den wesentlichen Prüfbereichen des Wissenschaftsrats durchgeführt. Der
Selbstbericht wurde im August 2021 eingereicht und das zugehörige Datenmaterial vor dem Besuch im April 2022 nochmals aktualisiert.

In dem neuen zweistufigen Programmakkreditierungsprozess wurde der Studiengang Bachelor in Business Studies nach einer Begutachtung vor
Ort durch die FIBAA im Juli 2020 mit Beschluss des Akkreditierungsrats vom 22. Juni 2021 mit einer Auflage akkreditiert.

1.3 EBS Business School

Die Studierendenzahl an der Business School stieg gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1.359 Studierende im Fall Term 2021. Sie studieren in einem
der neun Studienprogramme oder im Doktorandenprogramm der Business School. Die Studierenden lernen in thematische geschlossenen,
aufeinander abgestimmten Blöcken in einer internationalen Semesterstruktur. Hierbei spielen projektbasiertes Lernen und die Entwicklung von
Führungskompetenzen neben der fachspezifischen Ausbildung eine prominente Rolle.

Die Business School hat in 2021 ihren strategischen Plan weiter konsequent umgesetzt. Im Bereich der Programme wurde der Review des MBA
gemäß dem Plan für Strategic Reviews mit der FIBAA Re-Akkreditierung erfolgreich abgeschlossen.

Die Lehre der Business School wurde bedingt durch die COVID-19 Pandemie in 2021 weiterhin in einem flexiblem Lehrsystem angeboten.
Aufgrund der pandemischen Situation musste der Spring Term 2021 rein online angeboten werden. Der Fall Term hingegen konnte vollständig in
Präsenz angeboten werden. Um ausländischen Studierenden, die Einreiseschwierigkeiten hatten, und Mitgliedern von Risikogruppen die Teilnahme
zu ermöglichen, wurden die Veranstaltungen hybrid angeboten, so dass Studierende dem Unterricht vor Ort online folgen konnten. Sowohl die
interne als auch die externe Fakultät verfügen mittlerweile über umfangreiche technische und didaktische Fähigkeiten in dieser Form der Lehre.
Den Studierenden wurden wie in 2020 zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich psychologsicher Betreuung zur
Verfügung gestellt. Klausuren wurden letztmalig rein online mittels eines selbstentwickelten Systems durchgeführt. Durch die ergriffenen
Maßnahmen und das hohe Engagement der Fakultät, der Verwaltung und der Studierenden kam es zu keinerlei Verzögerung im Studium der
Studierenden.

Für die in 2022 anstehende Akkreditierung konnten die für die erforderliche Breite in der Fächerabdeckung wichtigen aber nicht- bzw.
unzureichend besetzten Fächer, Accounting, Econometrics und Economics mit Professuren bzw. Juniorprofessuren besetzt werden. Durch den
Weggang anderer Kolleginnen und Kollegen blieb jedoch die Größe der Fakultät weitestgehend konstant.

Der Forschungsoutput der Business School konnte in 2021 weiter gesteigert werden. Insbesondere der Output in internationalen Top Journalen
konnte gegenüber dem Vorjahr um über 60% gesteigert werden.

Die Institutsstrategie der EBS Business School aus 2020 wurde in 2021 konsequent weiter umgesetzt. Besonders hervorzuheben sind die
Entwicklung des Entrepreneurship und Family Firm Instituts, welches seine Visibilität erheblich steigern konnte, sowie die Erneuerung der
Kooperation mit der Siemens AG und des Siemens Product Innovation Labs im Kontext des Instituts für Technology, Innovation und Customer
Centricity. Ebenfalls an Visibilität gewinnen konnte das Impact Institute mit seinem Fokus auf Nachhaltigkeit und Social Business. Die Aktivitäten
des Real Estate Management Instituts sind hingegen als stagnierend einzuschätzen und bedürfen eines engen Monitorings im Folgejahr.

Das Antragwesen für öffentliche Drittmittel konnte in 2021 weiter ausgebaut werden. Erste Erfolge in 2021 waren z.B. Mittel des DAAD für
internationale Workshop on Organizational Studies and Family Firms sowie Auslandsaufenthalte von Doktoranden und Post-Doktoranden.
Aufgrund der Aktivitäten in 2021 ist mit weiteren Erfolgen im Folgejahr zu rechnen.

Im Februar 2021 wurde der Fortschrittsbericht für die institutionelle Akkreditierung der Business School durch die AACSB eingereicht. Diese wurde
von der AACSB angenommen und als erfolgreich beschieden. Anders als in der Regel erforderlich, wurde die Business School nicht zur Erstellung
weiterer Fortschrittsberichte aufgefordert, sondern bereits gebeten, den finalen Bericht, den sog. SER zu erstellen und im Frühsommer 2022
einzureichen, so dass ein Besuch des Pere Review Teams bereits im Herbst 2022 erfolgen kann und der Prozess weiter beschleunigt werden kann.

1.4 EBS Law School

Die Anzahl der Studierenden an der Law School konnte auch im Jahr 2021 weiter gesteigert werden. Zum Frühlingssemester 2021 nahmen 19
Studierende ihr Jurastudium an der EBS Law School auf, zum Herbstsemester 2021 100 Studierende. Seit Herbst 2020 studieren
neuimmatrikulierte Studierende nach einem innovativen - und in Deutschland einzigartigen - didaktischen Konzept der EBS Law School:
Vorlesungen der unterschiedlichen Fächer und Fachgebiete werden nicht parallel abgehalten, sondern sind jeweils in thematisch geschlossenen
5-Wochen-Blöcken zusammengefasst. Die Studierenden erhalten so die Möglichkeit, sich intensiv mit einem Fachgebiet zu beschäftigen und tief in
die Materie einzutauchen. Es gibt keine geballten Prüfungsphasen am Ende eines jeden Semesters, sondern es sind kontinuierlich
Leistungsnachweise am Ende eines jeden Blocks zu erbringen, was zu einer deutlichen Entzerrung hinsichtlich der Prüfungsbelastung führt.

Die Prädikatsquote der EBS Law School über alle Absolventenjahrgänge hinweg liegt bei 59,85%. Die Durchschnittsnote liegt bei 9,51 Punkten.

1.5 EBS Executive School

Mit der Integration der EBS Executive Education GmbH und der FER Finanzakademie GmbH in die EBS Universität im Geschäftsjahr 2019 wurde
ein potentieller Wachstumsbereich – die Weiterbildung von Fach- und Führungskräften – erschlossen. Zudem wurde im Jahr 2021 die GMT GmbH
mit den Trainings-Schwerpunkten Marketing & Branding integriert. Das ursprüngliche Ziel des Aufbaus einer dritten Fakultät neben der Business
und Law School wurde im Geschäftsjahr 2020 revidiert. Die Executive School wird langfristig als Geschäftseinheit der EBS Universität unter der
Maßgabe der strategischen Ziele Profitabilität und Premium geführt. Im Mai 2021 hat Herr Prof. Dr. Kai Förstl neben seiner Professur für Supply
Chain Management die Leitung der EBS Executive School übernommen und den eingeschlagenen Prozess der strategischen Positionierung weiter
vorangetrieben. Das Geschäftsjahr 2021 stand im Zeichen einer strategiestützenden Neuausrichtung um ein

thematisch-attraktives und wirtschaftlich-erfolgreiches Programm-Portfolio für Interessenten im Weiterbildungsbereich - welches sich an den
Themenschwerpunkten der beiden EBS Fakultäten inklusive der Neuausrichtung im Institutsumfeld – orientiert, zu schaffen. Im Zuge dieser
Neuausrichtung wurden unrentable Programme aus dem Portfolio genommen und neue Programme im offenen und Firmenkundenbereich
entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2022 konnte insbesondere das laufende Geschäft mit Bestandskunden im in-house Segment ausgebaut werden
und es konnten neue Kunden mit blended-learning Konzepten im mittleren sechsstelligen Umsatzbereich gewonnen werden. Im Vergleich zum
Geschäftsjahr 2021 konnte die Executive School zum Stand Ende Juni 2022 ein deutliches Umsatzwachstum verbuchen und prognostiziert ein
Umsatzwachstum von 2o% im Vergleich zum Vorjahr.

Zudem hat eine stärkere Verzahnung zu dem Degree-Bereich über den Part-Time-Master stattgefunden und es werden zum Studienstart 2023
zwei neue Studienschwerpunkte Coaching & Digitale Transformation im Rahmen des Part-Time Masters angeboten. In der Symbiose des Degree-
Bereichs in der Business School und den Kompetenzen der Executive School in den beiden genannten Bereichen sehen wir weiteres zukünftiges
Wachstumspotenzial.

2. Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie spürten wir in 2021 nach wie vor, konnten unsere Studierendzahlen aber noch stabil halten bzw.
unsere Planzahlen sogar leicht übertreffen. Ab Herbst 2021 sind wir langsam wieder in den (Teil-)Präsenzbetrieb zurückgekehrt.



Reisen waren weiterhin nur sehr eingeschränkt möglich, was zu erheblichen Sachkosteneinsparungen führte.

Aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes konnten einige Stellen bisher nicht bzw. nur stark verzögert besetzt werden, so dass sich
Geschäftsjahr 2021 der Fehlbetrag der EBS Universität im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.561 auf TEUR 727 reduzierte.

Mit Wirkung zum 01.07.2021 ist Herr Günther H. Oettinger ins Amt des Präsidenten und Herr Prof. Martin Böhm als Rektor ins Amt gewählt
worden.

Mit Nachdruck werden die Erlangung bzw. die Wiedererlangung der Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat und die internationalen
Akkreditierungen vorbereitet – Ergebnisse und Erfolge werden hier im Oktober 2022, spätestens im ersten Quartal 2023 erwartet.

Die Ausweitung des Netzwerkes mit dem Ziel erhöhten Sponsorings wird seitens des Präsidiums betrieben wie auch die Etablierung neuer
Programme in allen drei Schools, damit wir in den kommenden Jahren das gewünschte Wachstum abbilden können.

Der Bau schreitet voran – das Forum im Innenhof des Schlosses wurde fertiggestellt und übergeben und wird als Veranstaltungs- und Lehrraum
genutzt.

Dadurch und durch die weiteren geplanten Bauten und Sanierungen wird der EBS durch die SRH auch aus infrastruktureller Perspektive die
fokussierte Ausrichtung an ihrer Premiumstrategie ermöglicht.

Im September 2021 ist die SRH mit seiner gesellschaftsübergreifenden IT-Infrastruktur Opfer eines Cyberangriffs geworden. Aus
Sicherheitsgründen mussten einige IT-Systeme zeitweise vom Netz genommen werden.

2.1 Studierendenzahlen

Im Fall Term 2021 wurde mit insgesamt 1.859 eingeschriebenen Studierenden der EBS Universität das entsprechende
Vorjahresniveau (1.809 Studierende) um 3,1 % überschritten.

1.345 Studierende waren im Fall Term 2021 in der Business School eingeschrieben (Vj.: 1.364) und 520 Studierende in der Law
School (Vj.: 445).

3. Darstellung der Lage

3.1 Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Sicherstellung der Liquidität als auch die Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung wird nur durch weitere Einzahlungen der SRH Higher
Education GmbH in die Kapitalrücklage (TEUR 1.000) sichergestellt. Hierzu hat der Gesellschafter am 14. Juni 2022 beschlossen, bis zum 30. Juni
2022 TEUR 1.000 in die Kapitalrücklage zu leisten. Ohne die Zahlungen des Gesellschafters, ist die EBS Universität in ihrem Bestand gefährdet.
Zur Vermeidung der bilanziellen Überschuldung der Gesellschaft werden in den nächsten Jahren weitere Aufstockungen der Kapitalrücklage
erforderlich werden.

Nachdem das Eigenkapital Ende 2020 TEUR 2.814 betrug, lag es zum 31.12.2021 bei TEUR 2.087.

Die durchschnittliche Anzahl der insgesamt eingeschriebenen Studierenden lag im Jahr 2021 bei 1.778 Studierenden und damit um 0,7 % über
dem Niveau des Vorjahres (1.765).

Die Erlöse aus Hochschulen stiegen von TEUR 14.207 in 2020 auf TEUR 17.087 in 2021, was einer Steigerung von TEUR 2.880 bzw. 20,3 %
entspricht. Die für 2021 geplanten Erlöse aus Hochschulen betrugen TEUR 16.238, so dass die positive Planabweichung TEUR 848 bzw. 5,2 %
ausmachte.

In Summe stiegen die Umsatzerlöse um TEUR 2.781 auf 22.498 (VJ: TEUR 19.717), was einer Erhöhung von 14,1 % entspricht. Im Vergleich zum
Plan (TEUR 22.910) lagen die Umsatzerlöse in 2021 um TEUR 412 (1,8 %) niedriger.

Die Gesamterlöse erhöhten sich in 2021 im Vergleich zu 2020 um TEUR 2.607 (11,9 %) auf TEUR 24.516 (Vorjahr: TEUR 21.909). Geplant waren
für 2021 Gesamterlöse in Höhe von TEUR 24.348, so dass die positive Planabweichung TEUR 169 (0,7 %) betrug.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 belief sich auf TEUR 16.382 (VJ: TEUR 14.032).

3.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Die Auswirkungen der „Ukraine-Krise“, die seit Februar 2022 andauert, und der Inflation sind für die EBS wohl negativ, können jedoch (noch)
nicht vollumfänglich eingeschätzt werden. Weitere Vorgänge sind nicht bekannt.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Gesamterlöse in Höhe von EUR 26,9 Mio. geplant (Ist 2021: EUR 24,5 Mio.), davon entfallen EUR 22,5 Mio. (Ist
2021: EUR 19,6 Mio.) auf Bildungsleistungen (Studienbetrieb und Seminare). Für den Weiterbildungsbereich ist für 2022 ein Erlösvolumen in
Höhe von EUR 3,6 Mio. geplant.

Dieser Planung liegen Neuimmatrikulationen in den Hauptprogrammen von 180 Bachelor (Vorjahr: 171), 207 Master of Science (Vorjahr: 181)
und 130 Law (Vorjahr: 117) zugrunde.

Auf der Aufwandsseite liegen die Personalaufwendungen mit EUR 17,5 Mio. um EUR 3,1 Mio. höher als in 2021 (EUR 14,4 Mio.), während die
Sachaufwendungen mit EUR 11,4 Mio. um EUR 0,6 Mio. über dem entsprechenden Wert aus 2021 (EUR 10,8 Mio.) geplant sind. Insgesamt sind
die Aufwendungen für 2022 somit mit EUR 28,9 Mio. um EUR 3,7 Mio. höher als Ist 2021 geplant.

Das für 2022 geplante Betriebsergebnis liegt bei EUR minus 1,9 Mio. um EUR 1,3 Mio. unter dem entsprechenden Ist-Wert für 2021.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft in 2022 sicherzustellen, hat der Gesellschafter beschlossen, weitere TEUR 1.000 Zahlungen in die
Kapitalrücklage in 2022 zu leisten.

Die aktuellen Mehrjahresplanungen gehen davon aus, dass ab dem Jahr 2023 positive Betriebsergebnisse erreicht werden können. Somit sieht
sich die EBS trotz der gegenwärtig noch schwierigen Ergebnissituation mit der SRH als Hauptgesellschafterin solide aufgestellt, um den
wirtschaftlichen Turnaround in mittelfristiger Perspektive schaffen und sich dann nachhaltig im Kerngeschäft selbst tragen zu können.

2. Risikomanagement

Die EBS University wendet das SRH-Risikomanagementsystem an, das in einer konzernweiten Risikomanagement-Leitlinie festgelegt ist. Die
Module des SRH Risk Management Systems sind:

§ Jährliche Finanzplanung: Der jährliche Finanzplan hat einen Zeitraum von 5 Jahren. Die Prognose wird jedes Jahr revolvierend aktualisiert,
was eine kontinuierliche Anpassung an die Marktentwicklung ermöglicht, die Entwicklung des Marktes und die daraus resultierenden Chancen und
Risiken

§ Monatliche Finanzberichterstattung: Die monatliche Plan-Ist-Abweichungsanalyse ist die Grundlage für die Ableitung von Maßnahmen zur
Zielkontrolle

§ Zwei jährliche Risikoberichte: Die Risikoberichterstattung an den Aktionär, die zweimal jährlich stattfindet, enthält die Elemente der
Risikoidentifikation, der Risikobewertung und des Risikomanagements. Für jedes gemeldete Risiko gibt es eine klare Dokumentation über die



Wahrscheinlichkeit eines solchen Risikos, die finanziellen Auswirkungen und einen Notfallplan.

- Individuelle Analysen: Werden bei Bedarf ad-hoc für verschiedene Themen erstellt, z.B. Risikoanalyse der COVID-19 Pandemie 2021

- Interne Audits: Durchführung durch das SRH Group Audit.

- Externe Audits: Durchgeführt von Wirtschaftsprüfern und Sonderexperten.

- Liquidität: Die Liquidität wird monatlich geplant. Treten im Rahmen des monatlichen Plan-Ist-Vergleichs schwerwiegende Abweichungen auf,
wird der Liquiditätsplan an die aktuelle Entwicklung für den Rest des Geschäftsjahres angepasst. Ein täglicher Liquiditätscheck und ein
Controlling-System für die Einziehung von Forderungen sind implementiert.

3. Chancen und Risiken

3.1 Chancen

3.1.1 Wirtschaftliche Stabilität und Investitionen in Infrastruktur und Wachstum

Aufgrund der seit 2016 bestehenden Gesellschafterstruktur ist die wirtschaftliche Ausgangslage der EBS Universität grundsätzlich positiv, auch
wenn die Ergebnissituation der Gesellschaft gegenwärtig noch jährliche Fehlbeträge ausweist; jedoch sind diese in den vergangenen drei Jahren
wie beschrieben drastisch reduziert worden.

Neben den bereits beschriebenen Investitionen in die Ausstattung und Infrastruktur, Investitionen in Akkreditierungen und
Programmentwicklungen stehen nun weitere Investitionen insbesondere in strategisch wichtige Personalien an:

Hier geht es insbesondere um Stellen, die sich um den Vertrieb unserer Programme und Produkte kümmern (B2C und B2B Sales) und eine Stelle,
die sich um ein erfolgreiches Ranking auf Basis der (Re-)Akkreditierungen fokussiert. Da der Arbeitsmarkt so angespannt ist und die Profile der
Stellen so selten, geht es hier um mindestens 6-stellige Jahresgehälter.

Des Weiteren wird ein Ausbau unserer Digitalisierung und Systeme (z.B. Digitalisierung der Studierenden und Mitarbeiter-Akten; Anschaffung
eines Learning-Management-Systems, Ausbau Cobra und CampusNet, Bewerberplattform etc.) Investitionen erfordern.

3.1.2 Strategie und Programme

Parallel zu den Bemühungen die EBS in den relevanten Akkreditierungen und Rankings zu positionieren, geht es im Jahr 2022 darum, eine
Plattform für das zukünftige Wachstum zu schaffen. Aus diesem Grund wurden die notwenigen Anstrengungen unternommen, neue Programme
bis zum Herbst 2023 an den Start zu bringen.

In der Business School fokussieren sich diese Bestrebungen in erster Linie auf den Bereich der postgraduierten Programme. So arbeitet die
Business School zurzeit an der Einführung eines Masters in Business Analytics and eines Masters in Marketing. Beide Programme versprechen ein
interessantes Wachstumspotenzial, da es sich in beiden Fällen um klare Wachstumsfelder im globalen Bildungsmarkt handelt.

In der Law School liegt hingegen der Fokus auf den Bachelor Programmen. Zum einen wird die Law School mit einem interdisziplinären Programm
zum ersten Mal in den internationalen Bildungsmarkt vordringen. Der Bachelor in Politics, Law and Economics findet seine Inspiration in dem
Angebot renommierter Universitäten wie der Oxford University. Es geht darum, den Studenten ein rechtliches Grundverständnis näher zu bringen
und gleichzeitig eine Einführung in gesellschaftspolitische Themen wie ökonomische Zusammenhänge zu bieten. Das Programm bereitet die
Studenten für eine internationale Karriere bei Organisationen wie der UN oder dem Internationalen Roten Kreuz vor.

Als weiteres Projekt nimmt die Law School ein sogenanntes Dual Degree Programm ins Portfolio auf. In nur vier Jahren soll es den Studenten
ermöglicht werden, einen Bachelor in Business Studies sowie einen Bachelor in Legal Studies zu erlangen. Das Dual Degree ist somit eine
Symbiose aus einen betriebswirtschaftlichen und einem rechtswissenschaftlichen Programm. Studenten bereiten sich mit einem solchen Dual
Degree Programm auf eine beratende Tätigkeit bei Unternehmen vor.

3.1.3 Wachstumspotential im Bereich Executive Education

Das bis 2018 weitestgehend an externe Dienstleister ausgelagerte Weiterbildungsgeschäft wurde 2019 internalisiert und innerhalb der Universität
als eigenständige Einheit verortet. Das Geschäft der akademischen Weiterbildung steht damit unter der akademischen Aufsicht einer Fakultät
(aktuell der Business School) und kann entsprechend auf die akademischen Ressourcen der Fakultät sowohl personell als auch konzeptionell
zurückgreifen.

Nicht nur COVID-19 bedingt, sondern auch aufgrund struktureller Defizite konnte das erhoffte Wachstumspotenzial und damit die Ertragskraft für
die EBS Universität durch die Executive School nicht voll ausgeschöpft werden. Das Geschäftsjahr 2021 wurde maßgeblich für eine
Weichenstellung genutzt und konzeptionelle, strukturelle und wirtschaftliche Defizite korrigiert. Neben der Portfolio-Bereinigung führte auch die
Pandemie zu Umsatzrückgängen für die Executive Education. Dennoch konnte aufgrund der strukturellen Umstrukturierung der Programme und
ihrer Administration der Deckungsbeitrag substanziell erhöht werden.

Zukünftig sehen wir insbesondere starkes Wachstumspotenzial im Bereich von Blended-Learning Konzepten in den Firmenprogrammen und in den
offenen Zertifikatsprogrammen. In diesem Ansatz wird selbstgesteuertes Lernen mit synchroner Online- und Präsenz-Lehre verknüpft. Dieser
Ansatz wird bei der Entwicklung neuer Programme verfolgt und trägt im laufenden Geschäftsjahr 2022 bereits erste Früchte in der Akquise von
neuen Firmenkunden und im Ausbau des Geschäfts mit Bestandskunden. Zudem wird der Blended-Learning Ansatz noch stärker in etablierten
offenen Programmen eingeflochten, um deren Attraktivität am Markt weiter zu stärken und gleichzeitig die Produktionskosten der Programme
weiter zu optimieren.

3.2 Risiken

Im Rahmen der Risikoanalyse wurden die folgenden wesentlichen Risikobereiche identifiziert.

3.2.1 Auswirkungen der COVID-19 Pandemie inklusive einhergehender Lockdown-Maßnahmen

Durch den weiteren Verlauf der COVID-19 Pandemie in 2022 und dessen Implikationen sehen wir insbesondere folgende Risiken für den Lehr- und
Geschäftsbetrieb:

· Reduzierte Möglichkeiten zur Aufnahme eines Studiums für internationale Studieninteressierte durch nationale und internationale
Einreisebeschränkungen

· Einschränkung im internationalen Studierendenaustausch durch Ein- und Ausreisebeschränkungen

· Rückgang der Bereitschaft von Drittmittelgebern zur Bereitstellung von finanziellen Mitteln im Rahmen von Zuwendungen und auftragsbezogener
Forschung in Zeiten einer wirtschaftlichen und damit einhergehenden unternehmerischen Krisensituation

· Reduzierte Teilnahme an Weiterbildungsprogrammen durch eingeschränkte Reise- und Kontaktmöglichkeiten aufgrund staatlicher und
unternehmensindividueller Regelungen (reduzierte Anmeldungen, Stornierungen und zeitliche Verschiebungen in Folge-Geschäftsjahr).

3.2.2. Fehlende internationale Akkreditierung

Im Zeitraum bis zur (Wieder-)Erlangung einer internationalen Akkreditierung ist die EBS Universität in verschiedenen relevanten Rankings nicht
vertreten, was die Studierendenakquise insbesondere im internationalen Umfeld erschweren kann.

Das Vorhaben der Wiedergewinnung internationaler Akkreditierungen verläuft nach Zeitplan; jedoch ist eine Teilnahme an Rankings nicht vor
2023 zu erwarten.

Wiesbaden, den 1. August 2022

Dr. Dorothée Hofer



(Geschäftsführung EBS Universität für Wirtschaft und Recht)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V S E I T E
31.12.2021 31.12.2020
€ €

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 302.529,42 312.030,92
davon Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte € 40.549,00 (35.079,00)
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.473.952,00 1.493.856,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 9.631,00 11.383,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.383.927,00 1.396.402,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 760,00 10.518,30

2.868.270,00 2.912.159,30
3.170.799,42 3.224.190,22

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.862.669,12 10.672.471,60
davon gegen verbundene Unternehmen € 7.533.937,77 (8.333.231,81)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 41.422,09 41.422,09

13.120.230,17 10.713.893,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 91.238,91 94.141,86

16.382.268,50 14.032.225,77
D. Treuhandvermögen 0,00 332.331,00

P A S S I V S E I T E
31.12.2021 31.12.2020
€ €

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 2.500.001,00 2.500.001,00
II. Kapitalrücklage 25.600.000,00 25.600.000,00
III. Verlustvortrag (–) – 25.286.083,78 – 22.998.272,84
IV. Jahresfehlbetrag (–) – 726.967,26 – 2.287.810,94

2.086.949,96 2.813.917,22
B. Rückstellungen 2.148.918,80 2.115.990,22
C. Verbindlichkeiten 3.402.677,72 1.634.724,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.402.677,72 (1.634.724,19)
davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 233.225,55 (203.496,40)
davon aus Steuern € 202.729,52 (219.603,64)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.743.722,02 7.467.594,14

16.382.268,50 14.032.225,77
E. Treuhandvermögen 0,00 332.331,00

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

2021 2020
€ € €

Rohergebnis 21.932.025,50 18.996.827,67
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 12.309.041,56 11.984.750,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 2.066.893,85 1.896.850,75
davon für Altersversorgung € 30.504,54 (66.145,59)

14.375.935,41 13.881.601,60
Zwischenergebnis 7.556.090,09 5.115.226,07
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 643.265,63 716.822,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.556.892,12 6.645.318,58
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.972,63 9.309,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 214,67 48.291,37
davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (46.083,31)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 86.366,06 1.525,16
Ergebnis nach Steuern – 724.675,76 – 2.287.421,44
Sonstige Steuern – 2.291,50 389,50
Jahresfehlbetrag (–) – 726.967,26 – 2.287.810,94



Anhang

A. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft unterliegt dem deutschen Handelsrecht. Sie ist wie folgt im Handelsregister eingetragen:

Firmenname: EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemeinnützige GmbH

Firmensitz: Wiesbaden

Registergericht: Wiesbaden

Handelsregister–Nummer: HRB 19951

Der Jahresabschluss der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemeinnützige GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB)
und den ergänzenden Vorschriften des GmbH Gesetzes in den aktuell gültigen Fassungen aufgestellt. Dies schließt die Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein. Weitergehende Vorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag existieren nicht.

Die Gliederungen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Größenabhängige Erleichterungen
des § 288 Abs. 2 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist auf Grund der angespannten Liquiditätslage und der negativen Ergebnisentwicklung bedroht. Der
Jahresabschluss wurde trotz der angespannten Liquiditätslage unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt, da der
Fortbestand der Gesellschaft und die damit einhergehende Sicherstellung der Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation durch den Gesellschafter
gewährleistet wird.

B. Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Herstellungskosten bilanziert und werden, entsprechend
ihrer Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Nach dem 31. Dezember 2015 selbst
geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, werden
planmäßig über 10 Jahre abgeschrieben. Es besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Bilanzansatzes von TEUR 40.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes beläuft sich auf zehn Jahre, da eine
voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie
der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten bewertet und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Anschaffungskostenminderungen werden abgesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauern.

Folgende Nutzungsdauern werden dabei zu Grunde gelegt:

Nutzungsdauer
Anlage in Jahren
Gebäude 25 bis 50
Technische Anlagen 10 bis 15
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 15

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 (netto) wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter
bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 werden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Für den seit mehreren Geschäftsjahren relativ gleichbleibenden Bestand der Bibliothek wurde ab dem 31.12.2017 auf Basis durchschnittlicher
Einkaufspreise ein Festwert in Höhe von TEUR 361 gemäß § 240 Abs. 3 HGB angesetzt. Der Festwert wurde im Berichtsjahr außerplanmäßig um
TEUR 111 wertberichtigt. Der Festwertbeträgt zum 31.12.2021 TEUR 250.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung
angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem
Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Das Eigenkapital wurde gemäß § 272 HGB mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden
gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO). Sie ist gemäß der §§ 51 ff.
AO von der Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt und grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3
Nr. 6 GewStG) befreit. Soweit wirtschaftliche Geschäftsbetriebe betrieben werden, erfolgt eine partielle Besteuerung. Auf Grund der nur
unwesentlichen Unterschiede zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtlichem Wertansatz von Vermögensgegenständen und Schulden wurde
auf den Ansatz von aktiven latenten Steuern gemäß § 274 Abs. 1 S. 2 HGB verzichtet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind dem Anlagengitter zu
entnehmen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit TEUR 322 (VJ: TEUR 2.499) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Verrechnungen und mit TEUR 7.212 (VJ: TEUR 5.835) Forderungen aus Cash-Pooling.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit TEUR 86 (VJ: TEUR 165) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und mit TEUR 147 (VJ: TEUR 39) Umsatzsteuerverbindlichkeiten.



Sämtliche Verbindlichkeiten verfügen über eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um voraus berechnete Studiengebühren für den Spring Term
2022.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungs-, Miet- und Leasingverträgen von TEUR 8.016. Von den Verpflichtungen
entfallen TEUR 1.095 auf verbundene Unternehmen.

Zu außerbilanziellen Geschäften: Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die dauerhaft keinen Eingang in die Bilanz
finden oder einen dauerhaften Abgang von Vermögensgegenständen oder Schulden nach sich ziehen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 393; davon resultieren TEUR 387 aus Erträgen aus der
Auflösung von Rückstellungen.

E. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 315 Angestellte beschäftigt, keine Auszubildenden.

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Dr. Dorothée Hofer, Juristin.

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der SRH Holding (SdbR), Heidelberg, einbezogen. Der Konzernabschluss der SRH Holding (SdbR)
wird beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und ist unter „www.unternehmensregister.de“ abrufbar. Diese Einbeziehung befreit die
Gesellschaft gemäß § 291 Abs. 2. HGB von der Aufstellung eines eigenen Konzernabschlusses und Konzernlageberichts.

Die Angabe des Abschlussprüferhonorars erfolgt im Konzernabschluss der SRH Holding (SdbR).

F. Nachtragsbericht

Durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar des Jahres 2022 und den in diesem Zusammenhang stark steigenden Preisen für
Energie wird die Prognose 2022 aufgrund der wirtschaftlichen Folgen deutlich erschwert. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die
Gesamtwirtschaft, den SRH-Konzern und die Gesellschaft im Allgemeinen sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im
Besonderen sind aber derzeit noch nicht abzuschätzen.

G. Ergebnisverwendung

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR
726.967,26 zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 25.286.083,78 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Wiesbaden, den 1. August 2022

gez. Dr. Dorothée Hofer

- Geschäftsführerin -

EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemeinnützige GmbH, Wiesbaden

Anlagen zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten Stand am Zugänge Umbuchungen Abgänge Stand am

01.01.2021 lfd. Jahr 31.12.2021
€ € € € €

1 2 3 4 5 6
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte 88.655,00 0,00 29.452,50 0,00 118.107,50
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 962.076,67 5.748,89 0,00 0,00 967.825,56
3. Geschäfts- oder Firmenwert 225.000,00 65.899,00 0,00 0,00 290.899,00
4. Geleistete Anzahlungen 49.234,92 7.500,00 – 29.452,50 0,00 27.282,42

1.324.966,59 79.147,89 0,00 0,00 1.404.114,48
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 2.629.371,46 10.482,22 10.518,30 0,00 2.650.371,98
2. Technische Anlagen und Maschinen 17.514,56 0,00 0,00 0,00 17.514,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.577.373,78 500.779,72 0,00 94.967,76 5.983.185,74
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 10.518,30 760,00 – 10.518,30 0,00 760,00

8.234.778,10 512.021,94 0,00 94.967,76 8.651.832,28
9.559.744,69 591.169,83 0,00 94.967,76 10.055.946,76

Entwicklungen der Abschreibungen Restbuchwerte

Bilanzposten

Gesamte
Abschreibungen
Stand am
01.01.2021

Abschreibungen
des
Geschäftsjahres

Entnahme
für
Abgänge

Gesamte Ab-
schreibungen
Stand am
31.12.2021

(Stand
31.12.2021)

(Stand
31.12.2020)

€ € € € € €
1 7 8 10 11 12 13
A. Anlagevermögen



Entwicklungen der Abschreibungen Restbuchwerte

Bilanzposten

Gesamte
Abschreibungen
Stand am
01.01.2021

Abschreibungen
des
Geschäftsjahres

Entnahme
für
Abgänge

Gesamte Ab-
schreibungen
Stand am
31.12.2021

(Stand
31.12.2021)

(Stand
31.12.2020)

€ € € € € €
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und
Werte

53.576,00 23.982,50 0,00 77.558,50 40.549,00 35.079,00

2. Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

925.609,67 28.986,89 0,00 954.596,56 13.229,00 36.467,00

3. Geschäfts- oder
Firmenwert

33.750,00 35.680,00 0,00 69.430,00 221.469,00 191.250,00

4. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27.282,42 49.234,92
1.012.935,67 88.649,39 0,00 1.101.585,06 302.529,42 312.030,92

II. Sachanlagen
1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschließlich
der Bauten
auf fremden Grundstücken 1.135.515,46 40.904,52 0,00 1.176.419,98 1.473.952,00 1.493.856,00
2. Technische Anlagen und
Maschinen

6.131,56 1.752,00 0,00 7.883,56 9.631,00 11.383,00

3. Andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung

4.180.971,78 511.959,72 93.672,76 4.599.258,74 1.383.927,00 1.396.402,00

4. Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau

0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 10.518,30

5.322.618,80 554.616,24 93.672,76 5.783.562,28 2.868.270,00 2.912.159,30
6.335.554,47 643.265,63 93.672,76 6.885.147,34 3.170.799,42 3.224.190,22

Bestätigungsvermerk
Bei dem vorstehenden Jahresabschluss handelt es sich um die nach § 327 HGB für Offenlegungs-zwecke verkürzte Fassung. Zu dem vollständigen
Jahresabschluss und dem Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der EBS Universität für
Wirtschaft und Recht gGmbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

― entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und

― vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses
und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-tätigkeit

Wir verweisen auf Angabe A. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss im Anhang sowie die Angaben in Abschnitt 3.1 Darstellung der
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter darlegen, dass der Fortbestand der Gesellschaft auf
Grund der der angespannten Liquiditätslage und der negativen Ergebnisentwicklung bedroht ist. Wie in Angabe A. Allgemeine Erläuterungen zum
Jahresabschluss im Anhang und Abschnitt 3.1 Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Lageberichts dargelegt, deuten diese
Ereignisse und Gegebenheiten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.



Unsere Prüfungsurteile sind bzgl. dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

― gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft abzugeben.

― beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

― ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich
zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

― beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

― beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage der Gesellschaft.

― führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Ratingen, am 1. August 2022

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen

Wendt Siebenmorgen
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Feststellungsbeschluss
Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 31.August.2022 festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 726.967,26 WUR wird verrechnet mit dem Verlustvortrag in Höhe von 25.286.083,78 EUR. Daraus ergibt
sich ein Verlustvortrag in Höhe von 26.013.051,04 EUR.




